
Anlage 1

TSV Graupa e.V. Tel.: 03501/54 82 03 Antrag-Nr:

Der Vorstand Fax: 03501/54 82 50 Eingangsdatum:

Badstraße 3 E-Mail. sport@tsv-graupa.de Bearbeiter:

01796 Pirna  ot Graupa Vom TSV Graupa auszufüllen!

1. Angaben zum Benutzer

Name 

Anschrift

Mitglied KSB LSB Nr. im LSB

rechtsverbindlich vertreten 

durch

Telefon

Fax

E-Mail

verantwortliche Person während der Benutzung

Name

Anschrift

Telefon

Fax

E-Mail

Organisationform Sportverein gemeinn. Verein sonstige Nutzer

2. Angaben zur Nutzungssache

Sportstätte

Spielfelder Kleinfeld Großfeld

Räume

Umkleideräume Anzahl

Nutzung von Ausstattungen/  

Sportgeräten (Jugendtore)

3. Nutzungsart

Sportart:

Zweck Training Wettkampf sonstiges

genaue Bezeichnung

Dauernutzung

Kunstrasenplatz des TSV Graupa an der Turnhalle Graupa

Antragstellung  jederzeit möglich

Antrag zur Anmietung des Kunstrasenplatzes an der Turnhalle Graupa

mailto:reni.mueller@landratsamt-pirna.de


Anlage 1

Einzelnutzung

Anzahl der Nutzer ca. Sportler Besucher

Kommerzielle 

Veranstaltung
ja nein

Höhe: 

4. Nutzungszeit

Dauernutzung: Zeitraum Tag:
Nutzung  in 

Ferien ja nein

Uhrzeit von: bis:

Einzelnutzung: Datum

Uhrzeit von bis 

5. Für Dauernutzung: Folgende Schlüssel wurden gegen Kaution übergeben:

1) Torschlüssel 1 Anzahl 20,00 €/Schlüssel
(Tor Turnhalle)

2) Torschlüssel 2 Anzahl 20,00 €/Schlüssel
(Tor Sternwarte)

3) Schlüssel Flutlicht Anzahl 20,00 €/Schlüssel

4) Gesamt Anzahl 20,00 €/Schlüssel

6. Hinweise des Vermieters

Datum:

Unterschrift / Stempel des Antragstellers

Einzelveranstaltungen und Veranstaltungen am Wochenende 

Einnahme von Eintrittsgeldern / 

Erzielung von Erlösen

* Bei Ballsportarten muss das entsprechende Ballmaterial mitgebracht werden.

* Achtung: Bei ausgegebenen Schlüsseln sind nach dem letzten Trainingstag laut Vertrag die von den 

Nutzern erhaltenen Schlüssel wieder abzugeben. Die Kaution wird vom TSV Graupa erstattet.

Der Inhalt der der Sportplatzordnung des TSV Graupa und die daraus resultierenden Kosten sind uns

bekannt.

* Für jede Einzelnutzung ist ein gesonderter Antrag zu stellen.

Trainingsbetrieb der Sportplatznutzer über einen beantragten Zeitraum 

(wiederkehrende Nutzung in einem Rhythmus)

Antragstellung bis 4 Wochen vor Nutzungsbeginn


